








 

Quelques exemples concrets : 

1. 23 jährige Frau S. : Der Hilfeantrag wurde vom „Office national de l’enfance“ an unseren 
„Service Psychologique“ weitergeleitet. Die junge Frau klagte über extreme 
Stimmungsschwankungen und Beeinträchtigungen im Alltag aufgrund eines früheren 
traumatischen Erlebnisses. In einem ersten Gespräch wird der Auftrag, die Erwartungen und 
Ziele besprochen; die folgenden Gespräche sind verschiedenen Themen vorbehalten: 
Ressourcenorientierung, Aufarbeitung des traumatischen Erlebnisses, Diagnostik zur Klärung 
vorherrschender Symptome, Biographiearbeit, und Zukunftsprogression. Die Dauer der 
Zusammenarbeit betrug 8 Monate.  

2. 16 jähriges Mädchen T.: die Jugendliche kontaktiert die Stiftung aufgrund vorherrschender 
Aggressionen sowie einer nicht abgeschlossenen Trauerarbeit. Nach einem ersten Gespräch 
wurde in Zusammenarbeit mit T. dem ONE ein Hilfeantrag unterbreitet. Ein „Accord de prise 
en charge“ wurde zeitnah ausgehändigt, so dass die ambulante Psychotherapie beginnen 
konnte. Da der Zustand der Patientin sich drastisch verschlechterte, depressive 
Verstimmungen, akute Suizidalität und Halluzinationen festgestellt wurde, wurde gemeinsam 
mit den schulischen Behörden die Jugendpsychiatrie eingeschaltet. Hier wurde die Jugendliche 
einige Wochen ambulant betreut. Die Reintegration in die Schule erfolgte in kleinen Schritten. 
Um ihre psychische Gesundheit auf einem stabilen Niveau zu halten und um das Erlernte 
besser umsetzen zu können, wurde nach Beendigung des Aufenthaltes in der Tagesklinik die 
ambulante Therapie bei der EPI wieder aufgenommen. Die Zusammenarbeit dauert bereits 11 
Monate. 

3. Einem Jugendlichen, der zwei Monate im Centre socio-éducatif de l’Etat verbracht hat, wird 
vom Jugendgericht ein „Congé de placement judiciaire“ gewährt. Er darf in den mütterlichen 
Haushalt zurückkehren. Follow Up wird beauftragt, diesen Prozess zu begleiten. In 
einemersten Gespräch lernen sich der EPI-Mitarbeiter und der Jugendliche kennen. Es wird 
geklärt, welche Bedingungen  vom Gericht vorgegeben sind und wie die EPI den betroffenen 
bei deren Umsetzung  unterstützen kann; der Jugendliche ist einverstanden, diese 
Bedingungen zu erfüllen:  

- er muss regelmäßig die Schule in Dreiborn besuchen. 
- er muss sich an die Regeln im mütterlichen Haushalt halten, 
- er darf keine weiteren Straftaten begehen, 
- er muss sich psychotherapeutisch beraten lassen, 
- er muss eine Ernährungsberatung konsultieren, 
- er muss einer regelmäßigen sportlichen Aktivität nachgehen. 

Das zweite Treffen findet im Beisein  der Mutter statt, die sich über die Rückkehr des Sohnes 
freut und mithelfen will, das Zusammenleben zu verbessern. Neue gemeinsame Regeln des 
Zusammenlebens werden aufgestellt. Eine Zusammenarbeit zwischen Follow up und Service 
Psy wird EPI-intern festgelegt. Des Weiteren wird ein Termin mit einer Ernährungsberatung 
vereinbart, da der Jugendliche unter einer massiven Adipositas leidet. Beim nächsten Treffen 
werden die vereinbarten Regeln des Zusammenlebens niedergeschrieben; Uhrzeiten, zu denen 
der Jugendliche zuhause sein muss, werden festgelegt,  Aufgaben, die er im Haushalt 
selbstständig erledigen muss, werden festgehalten. Der EPI- Mitarbeiter begleitet den 
Jugendlichen zur Ernährungsberatung;  er ist eingeschüchtert, weil er nicht weiß was ihn 
erwartet. Ein längerer Spaziergang mit dem Jugendlichen erlaubt es, mit ihm ins Gespräch zu 
kommen, und zu erfahren wie sehr er sein Uebergewicht beschäftigt. Gemeinsam wird nach 
sportlichen Aktivitäten gesucht, denen er regelmäßig nachgehen kann; eine Sportuhr und ein 
paar neue Sportschuhe von Seiten der EPI sollen bei der Motivation zur Gewichtsabnahme 
helfen. 


